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laugesetz: Die Anliegen des Bürgers blieben unbeachtet 
jtatt Fehler einzugestehen und auf Sachargumente einzugehen, baut die VU auf 
Ihre Mehrheit und vertritt den Machtstandpunkt - zum Nachteil des Bürgers 

Dass auch der Bürger von einer Bauge-
«tzänderung Verbesserungen erhofft, 

k r a u c h t  nicht eigens hervorgehoben zu 
Verden. Wenn man mit ihm spricht, er
fährt man sehr bald, welche Vorstellun

gen er hat. Es geht ihm in erster Linie 
Barum zu wissen, was er im Falle eines 
Bauvorhabens zu beachten hat, wie lange 

bis zu einer Baubewilligung dauert 
bw, Er möchte mitreden können. Das 
|ilieb ihm bis heute weitgehend versagt. 
Jaran ändert auch die Gesetzesvorlage 
bichts. 

Die Gründe sind mannigfaltig. Wir 
(verden im folgenden einige aufzeigen. 

(eine Zeit für die Sache 
Schon von der Traktandenordnung des 

Landtages her gesehen; räumte man der 
Baugesetzesvorlage nicht viel Zeit ein. 
Sie sollte offensichtlich möglichst sang-
jind klanglos über die Bühne gebracht 
jverden. Doch zum Glück kam es anders, 
obwohl die Einwände der FBP-Abgeord-
lieten mehr als lästig empfunden wurden 
jlenn als Beitrag zur Sache. Doch man ist 
lieh dies gewohnt, denn was taugt, ent-
I c h e i d e t  die Mehrheit. Fehler dürfen 
ficht eingestanden werden. Darüber hilft 
|lie Landtagsmehrheit hinweg. Dieses 
4al war vorgeplant, möglichst schnell die 

Irste Lesung hinter sich zu bringen. Die 
FBP-Landtagsfraktion machte dieses 
spiel nicht mit, denn sie wollte sich einge
hend mit der Sache befassen, so wie man 
fs von einem Abgeordneten verlangt. 

lan wusste nicht, was man 
rollte 
Man griff zu einer Teilrevision des 

iaugesetzes. weil man nicht wusste, was 
man wollte. Das ist der wahre Grund, 
und nicht die Arbeitsweise, die sich in der 
'raxis bewährt hat, wie der Regierungs-
hef in der Landtagsdebatte sich aus
drückte, denn, wäre dies der Fall, so wäre 
s nicht erklärlich, warum man zu einer 
iloss teilweisen Überarbeitung des Bau-
lesetzes schritt, obwohl im Regierungs-
)ericht ausgeführt wird, die Regierung 
labe eine gänzliche Überarbeitung des 
iaugesetzes ins Auge gefasst. Man müss-
e nämlich die berechtigte Frage stellen: 
Warum gerade jetzt mit einer unfertigen 
•ösung vor den Landtag treten? Wäre 
Jas Baugesetz ernstlich angepackt wor
den, wäre das Resultat ein anderes. Die
ses teilrevidierte Baugesetz lässt vieles 
offen und geht den grundsätzlichen Fra-
len aus dem Weg. 

Beim Sozialhilfegesetz galten 
andere Massstäbe 

Beim Sozialhilfegesetz sah sich die Re

gierung, weil angeblich die gesetzliche 
Einzelfallhilfe nicht gänzlich in Überein
stimmung mit der Europäischen Men
schenrechtskonvention stand, veranlasst, 
eine Totalrevision in die Wege zu leiten. 
Was soll nun der Bürger davon halten, 
wenn die Regierung einmal wegen Klei
nigkeiten zu einer gänzlich neuen Vorla
ge (Sozialhilfegesetz) schreitet, das ande
re Mal, weil sie vor dem Umfang der 
Arbeit zurückschreckt, von einer Totalre
vision (Baugesetz) Abstand nimmt und 
dem Landtag lediglich eine teilrevidierte 
Gesetzesvorlage zukommen lässt. Für 
eine solche Einstellung j e  nach Gutdün
ken kann man kein Verständnis auf
bringen. 

Unbestimmtheit statt Klarheit 
Anstallt Klarheit ins Gesetz zu brin

gen, hält man es so unbestimmt wie mög
lich. Man gebraucht vielsagende Worte, 
ohne sie im Einzelfall erklären zu kön
nen. In der Gesetzesvorlage ist viel die 
Rede von «öffentlichem Interesse», 
«wichtigen Gründen», «orts- und landes-
planerischen Gründen». Darunter kann 
sich der Bürger aber nicht viel vorstellen. 
Dazu kommt, dass niemand weiss - und 
das hat die Landtagsdebatte bewiesen - ,  
was beispielsweise Landesplanung heis-
sen soll. Man verweist auf ein Amt, das 

Erwerbseinkommen 
in Liechtenstein 

Mehr als 
xh Milliarde 

In Liechtenstein wurde laut Stati
stischem Jahrbuch für 1982 insge
samt mehr als eine halbe Milliarde 
Franken verdient. Gemäss der fort
laufenden Tabelle (seit 1954) erhöh
te sich das Erwerbseinkommen auf 
genau 568 926 000 Franken. Der 
Anteil aus selbständigem Erwerb 
betrug 9 Prozent oder 51 254 000 
Franken, das zehnfache, nämlich 
517,6 Millionen Franken, resultiert 
aus unselbständigem Erwerb. Seit 
1954 hat sich das Erwerbseinkom
men in Liechtenstein fast verzwan-
zigfacht. Damals waren es noch 28,7 
Millionen Franken und vor zehn 
Jahren 243,7 Millionen Franken, 
das Erwerbseinkommen hat sich al
so in einem Dezenium mehr als ver
doppelt. 

Landesbauamt, und vertraut darauf, dass 
es dann schon bestimmen wird, wenn es 
drauf und dran kommt. Was meint man 
aber mit Landesplanung, und wo ist sie 
geregelt, wenn sie zur Anwendung kom
men soll? Gilt sie in Mauren beispielswei
se gleich wie in Triesenberg? Oder kom
men verschiedene Kriterien zur Anwen
dung? Hier ist vergessen gegangen, dass 
ein Gesetz, und im besonderen Masse ein 
Baugesetz, für den Bürger gemacht wer
den soll. Es ist auch bedenklich, wenn ein 
Amt, wie hier das Landesbauamt, über 

Während der Staat f ü r  seine eigenen 
Hochbauten oftmals schon Kredite geneh
migen lässt, ehe die fertigen Pläne vorlie
gen und dann bei der Interpretation des 
Baugesetzes mitunter sehr grosszügig mit 
sich selbst ist (Beispiel Post- und Verwal
tungsgebäude Vaduz - Bild links), muss 
sich der private Bauwerber im schlechte
ren Falle oftmals Wochen und Monate 
gedulden, ehe er die langersehnte Baube
willigung endlich erhält. Konkrete Fristen 
zu setzen, die auch die Baubehörde zu 
speditiver Erledigung der Baugesuche ver
pflichtet, ist nur eine der Chancen, die bei 
der Kosmetik am alten Baugesetz verpasst 
wurden. Unsere Aufnahme rechts zeigt ein 
privates Wohnhaus im Rohbaustadium. 

(Bilder: Eddy Risch) 

Fragen entscheiden muss, die das Gesetz 
offenlässt. 

Wer hat welche Kompetenzen? 
Die Kompetenzen sind in der Regie

rungsvorlage nicht klar ausgeschieden. 
Wo ist die Gemeinde, wo ist die Regie
rung, wo ist das Landesbauamt zustän
dig? Man kommt den Eindruck nicht los, 
als ob die Regierung bei der Ausarbei
tung dieser Gesetzesvorlage nur an sich 
selber und an das Landesbauamt gedacht 
hat. Die Behörden sind aber nur ein Teil 
des Gesetzes. Der andere ist der Bürger. 
Es ist für ihn kein Trost, dass auch der 
Abgeordnete im Landtag auf die Frage 
der Kompetenzverteilung vom Regie
rungschef keine klare Antwort erhalten 
hat. Fragezeichen aber helfen nicht 
weiter. 

Das Gesetz ist zu wenig 
durchsichtig 

Der Bürger erwartet von einer Geset
zesvorlage auch eine Verbesserung in den 
Belangen, die ihn im besonderen berüh
ren. Er weiss aber nicht, was e r  mit dem 
Gesetz anfangen soll. Wer erklärt dem 
Bürger das Gesetz? Will e r  beispielsweise 
ein Mehrfamilienhaus erstellen, so besagt 
die Gesetzesvorlage, dass ein Kinder
spielplatz in angemessener Grösse und 
Ausstattung vorgeschrieben, ein ange-

(Fortsetzung von Seite 2 )  

Entzugs des Führerscheins im Ausland 
Ein Europäisches Übereinkommen regelt die internationalen Wirkungen des Entzugs 

In Meldungen über Verkehrsunfälle, 
über Verstösse von Automobilisten ge
gen die Strassenverkehrsordnung sowie 
über Nichteinhalten der Höchstgeschwin
digkeiten ist des öfteren zu vernehmen, 
dass dem fehlbaren Lenker der Führer
schein für eine bestimmte Zeit entzogen 
wurde. Geschieht der Entzug im Inland, 
so ergeben sich keine Probleme. Wird 
der Führerschein jedoch im Ausland ent
zogen, wird die rechtliche Situation un
einheitlich. Um eine bessere Zusammen
arbeit der europäischen Staaten in dieser 
Beziehung zu ermöglichen, hat der Euro
parat 1976 ein Übereinkommen geschaf
fen, das für unser Land am 28. April 
dieses Jahres in Kraft getreten ist. 

In den zweieinhalb Monaten seit In
krafttreten des Europäischen Überein
kommens hat sich in der praktischen Ar
beit der Verkehrspolizei nicht viel verän
dert. Wie der Chef der Verkehrspolizei, 
Herbert Meier, auf Anfrage mitteilte, 
werden nach wie vor die Führerscheine 
ausländischer Automobilisten bei groben 
Verstössen gegen die Strassenverkehrs
ordnung oder bei Angetrunkenheit und 
Verkehrsunfällen entzogen bzw. die Be
rechtigung für das Lenken eines Fahrzeu
ges auf unserem Staatsgebiet für eine ge
wisse Zeit aberkannt. Auf der anderen 
Seite erhält unsere Verkehrspolizei im
mer wieder Meldungen ausländischer 
Stellen, dass einem liechtensteinischen 
Automobilisten in irgendeinem Land der 
'Führerschein entzogen worden sei. Im 
einen Fall bemüht sich unsere Verkehrs
polizei, dass ihrer Anordnung auch im 

Heimat- oder Wohnsitzland des fehlba
ren Automobilisten Nachachtung ver
schafft wird, im anderen Fall hat sie zu 
prüfen, ob der Entzug des Führerscheins 
des liechtensteinischen Automobilisten 
auch in unserem Lande gerechtfertigt sei. 

Umgehungen verhindern 
Daraus ist ersichtlich; dass für den Füh

rerscheinentzug im Ausland in erster Li
nie das nationale Recht massgebend ist. 
Der Ausweisentzug ist üblicherweise nur 
in jenem Staat wirksam, der ihn angeord
net hat. Und damit sind verschiedene 
Möglichkeiten zur Umgehung dieser 
Massnahmen offen, da die betroffenen 
Personen in einem anderen Land einen 
Führerschein erwerben können oder 
einen zweiten, in einem anderen Land 
erworbenen Ausweis benützen. U m  der
artige Umgehungsmöglichkeiten zu ver
hindern und um der Anordnung des Füh
rerscheinentzuges durch ein bestimmtes 
Land auch in anderen Ländern Geltung 
zu verschaffen, hat der Europarat ein Eu
ropäisches Übereinkommen geschaffen, 
dessen Regelungen für die Unterzeich
nerstaaten verbindlich sind. 

Internationale Wirkung 
Ordnet nach den Bestimmungen dieses 

Übereinkommens ein Staat einen Führer
scheinentzug an, so hat e r  von dieser 
Massnahme unverzüglich jenes Land, in 
dem der Führerschein ausgestellt wurde, 
zu unterrichten. Ebenso muss eine Mit-

Brief aus Malbun: 

Caritas-Lager 
Liebe Eltern, es ist bereits eine 

Woche her, seit wir Euch verlassen 
haben. Die Liechtensteiner Alpen 
kennen wir jetzt schon sehr gut, 
denn sonniges und warmes Wetter 
lädt uns ein, jeden Tag die Wander
schuhe anzuziehen. Zweimal haben 
wir in dieser Woche den Rucksack 
gepackt und den Tag zwischen Tür
kenbund und Alpenrose verbracht. 
Am Abend waren wir froh, unsere 
müden Glieder in den weichen Bet
ten auszustrecken. 

Die Familie Schädler vom Ju
gendhaus Malbun sorgt dafür, dass 
unser grosser Appetit gestillt wird, 
den wir an der frischen Luft bekom
men. Jeder von uns hat schon viele 
Freunde gefunden unter den ande
ren Kindern und wir verstehen uns 
prächtig. 

Wir möchten Euch noch daran 
erinnern, dass Ihr uns am Sonntag 
besuchen könnt und grüssen herz
lich Eure Malbuner 

teilung an jenen Staat erfolgen, in dem 
der fehlbare Automobilist seinen ge
wöhnlichen Aufenthalt hat. Und dieses 
Land hat dann die Möglichkeit, ebenfalls 
den Entzug des Führerscheins anzuord
nen, wenn der Tatbestand, der  zum Füh-
rerscheinentzug führte, auf seinem Ho
heitsgebiet zur Verhängung dieser Straf-
massnahme ausreicht. Diese Bestimmung 
des Übereinkommens ist von zentraler 
Bedeutung, denn sie tangiert in keiner 
Weise die Grundsätze, die für die Ertei
lung und den Entzug der Führerausweise 
in den einzelnen Staaten gelten. Ander
seits erschwert diese notwendige Rück
sichtnahme auf das nationale Recht die 
.Durchsetzung der internationalen Wir
kung des Führerscheinentzuges. 

Wenig Resonanz 
Obwohl der Europarat dieses Überein

kommen bereits 1976 beschlossen hat, ist 
die Resonanz der Mitgliedstaaten bis 
jetzt eher gering gewesen. Nach Aus
kunft des Amtes für internationale Bezie
hungen hat unser Land dieses Abkom
men erst als dritter Staat - nach Grie
chenland und der Schweiz - ratifiziert, 
womit das Übereinkommen in Kraft tre
ten konnte. Weitere sieben Staaten - Cy-
pern, Dänemark, Frankreich, Italien, Lu
xemburg, Norwegen und Portugal - ha
ben das Übereinkommen bislang unter
zeichnet, so dass zu erwarten ist, dass in 
absehbarer Zeit die Zahl der Mitglied
staaten grösser wird. Es dürfte freilich 
noch geraume Zeit dauern, bis dieses 
Übereinkommen in ganz Europa Gültig
keit haben wird. (G .M. )  

Etwas ganz 
Besonderes 
1. Maurer Unterhaltungsabend 
soll ein Hit werden 

Da hat sich die rührige Kulturkonimis
sion der Gemeinde Mauren (Vorsitzen
der Gemeinderat Heinz Ritter. Schaan
wald) aber etwas ganz Besonderes einfal
len lassen: am 15. Oktober soll eine Ver
anstaltung ganz besonderer Art im Ge
meindesaal steigen. Denn dann heisst es 
Bühne frei für diejenigen Personen und. 
Gruppen, welche Freude daran haben; ,  
das Publikum auf ihre eigene Art zu un
terhalten. Wie es in der Einladungsschrift 
heisst, «vermutet die Kommission» in un
serem Dorfe einige versteckte Könner, 
die nun die Gelegenheit nützen sollten.» 

Bereits haben sich Aktive für diesen 
Abend interessiert. Zu r  Aufführung ge
langen können ernste wie auch heitere 
Themen. Z.B.:  Gesangsvorträge, Instur-
mentalspiel. Vorlesen von Kurzgeschich
ten. Anekdoten, Spielen von Sketches. 
Vorführen von Zaubertricks oder Akro
batik, Demonstration eines besonderen 
Tanzes usw. 

Bewaffneter 
Raubüberfall 

Wie das FL  Sicherheitskorps mit
teilt, wurde am Mittwoch, 13. Juli 
1983, um ca. 18.15 Uhr, im Vaduzer 
Städtle ein bewaffneter Raubüber
fall verübt. Ein unbekanntes Paar 
betrat das Ladenlokal und interes
sierte sich für bestimmte Kleidungs
stücke. Dabei zog der Mann plötz
lich eine Pistole und forderte die 
allein anwesende Verkäuferin zur 
Herausgabe des gesamten Kassen
inhaltes auf. Nach Erhalt des vor
handenen geringen Bargeldbetrages 
zwang der Unbekannte die Verkäu
ferin unter Waffendrohung, sich in 
die Umkleidekabine zu begeben, 
wo sie von der Mittäterin mit einem 
Heftpflaster an Hand- sowie Fuss
gelenken gefesselt und ihr der 
Mund verklebt wurde. Dann ver-
liess das Räuberpaar das Geschäft 
in unbekannter Richtung. 

Personen, welche verdächtige 
Wahrnehmungen gemacht haben, 
werden gebeten, sich bei der Fahn
dungspolizei in Vaduz zu melden. 


